
A. § 353 Abs. 1: Abgabenüberhebung: 
 
I .  Objektiver  Tatbestand 
1. Der Täterkreis:  

 a. Amtsträger gemäß § 11 I Nr. 2 
b.  mit der Befugnis, Abgaben für eine öffentliche Kasse zu erheben: 

        aa. öffentliche Kassen 
bb. Abgaben: Steuern i.S.d § 3 I AO, Gebühren oder andere Abgaben 

 
2. Die Tathandlung: 

a.  erster Teilakt: das übermäßige Erheben von Abgaben: 
b.  Täuschung über die Abgabenpflicht 
 

     b. zweiter Teilakt: Das „Nicht-zur-Kasse-Bringen“  der erhobenen Abgaben 
 
I I . Subjektiver  Tatbestand 
 
 einfacher Vorsatz reicht 
 
I I I . Rechtsiwdr igkeit 
 
IV. Schuld 
 
 
 
 
B. § 353 Abs. 2: Leistungsverkürzung 
 
I .  Objektiver  Tatbestand 
1. Täterkreis: 

a.  Der Täterkreis 
aa. Amtsträger i.S.d. § 11 I Nr. 2 
bb. Befugnis, amtliche Ausgaben zu kürzen 

2. Die Tathandlung 
a.  erster Teilakt: rechtswidrige Verkürzung von amtlichen Leistungen 
b.  zweiter Teilakt: vollständiges In-Rechnung-Stellen der verkürzten Ausgaben 

 
I I . Subjektiver  Tatbestand 
keine Besonderheiten 
 
I I I . Rechtswidr igkeit 
IV.  
V. Schuld 
 


